Satzung
des
Tennisclub Dresden-Seidnitz e.V.
A U S Z Ü G E

	
§ 1 
Name, Sitz und Vereinsjahr
	

	1. 
	Der Verein führt den Namen "Tennisclub Dresden-Seidnitz e.V."
	

	
	
	

	3. 
	Das Vereinsjahr dauert vom 01. November bis zum 31. Oktober des folgenden Jahres.
	

	
§ 2 
Zweck des Clubs 
	

	2. 
	Der Club finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Gebühren für die Nutzung von Vereinseigentum. Er erstrebt keinen Gewinn.
	

	
§ 3
Verbandszugehörigkeit
	

	Der Club ist Mitglied des Landessportbundes Sachsen (LSBS), des Sächsischen Tennisverbandes (STV) und des Kreissportbundes Dresden (KSBD). Der Club und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungen und Ordnungen des LSBS, des STV und des KSBD.
	

	
§ 4
Mitglieder 
	

	1.
	Der Club hat

  aktive Mitglieder

  passive Mitglieder

  jugendliche Mitglieder im Alter bis zu 18 Jahren

  fördernde Mitglieder
Neu eingeführt wurde die Kategorie "Vormittagsspieler".
	

	
	
	

	3.
	Passive Mitglieder sind Clubmitglieder, die bei zeitweiliger Abwesenheit ihre Mitgliedschaft ruhen lassen oder die Tennisanlage nur noch ausnahmsweise nutzen wollen. Sie betreiben den Tennissport nicht wettkampfmäßig. Passive Mitglieder haben die gleichen Rechte wie die aktiven Mitglieder und können auch wieder in diesen Status zurückkehren. 
	

	4.
	Jedes Mitglied kann für das folgende Vereinsjahr bis zum 15. Oktober schriftlich eine Veränderung des jeweiligen Mitgliedsstatus beantragen. 
	

	5.
	Vormittagsspieler haben Platznutzungsrecht an Wochentagen bis 13 Uhr.
	

	6.
	Fördernde Mitglieder unterstützen den Vereinszweck. 
	

	
	
	

	7.
	Aufgrund der begrenzten Platzkapazität und der Wettkampforientierung des Vereins wird eine Mitgliederstärke von 120 bis 130 Mitgliedern als optimal angesehen. Angestrebt wird eine Proportion von zwei Drittel Erwachsenen und einem Drittel Junioren. 
	

	
§ 5 
Erwerb der Mitgliedschaft
	

	
	
	

	1. Die Mitgliedschaft beginnt mit der .... Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand.

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten und soll in der Regel von einem Clubmitglied als Paten unterstützt werden. Der Pate soll die neuen Mitglieder in das Clubleben einführen. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch vom gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der Beiträge und Übernahme der Verbindlichkeiten aus der Mitgliedschaft.

3. .........................................................
Mit der Einreichung des Aufnahmeantrages anerkennt der Antragsteller die Satzungen des Vereins, die auf der Vereinsgesetzgebung (§§ 21 bis 79, BGB) beruhen.

4. Die Gründung des Vereins erfolgte mit der Gründungsversammlung. Alle Mitglieder, die am Gründungstag, dem 01.03.1990, dem Club beitraten und damit das Eigentum der auf vorgenannter Tennisanlage existierenden Tennisvereine sowie ihre persönliche vergegenständlichte Arbeit zum Ausbau und zur Erhaltung der Tennisanlage in den Club einbrachten, gelten als Gründungsmitglieder.
	

	
	

	
§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft 
	

	1. 
	Die Mitgliedschaft endet außer durch den Tod: 

  durch Austritt, welcher dem Vorstand gegenüber bis zum Ende des Vereinsjahres
    schriftlich zu erklären ist und bis spätestens 15. Oktober zugegangen sein muß;
  durch Streichung wegen Nichtzahlung von Beiträgen. Hierüber entscheidet der Vorstand. 
	


	2. 
	Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte und jeder Anspruch des Mitgliedes gegen den Club. Für die bis zum Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Club bleibt das Mitglied jedoch haftbar. Eine Rückzahlung von Aufnahmegebühren und Beiträgen erfolgt nicht.
	

	3. 
	Eine Mitgliedschaft ist mit Zustimmung des Vorstandes auf einen Familienangehörigen übertragbar.
	

	
§ 7
Rechte und Pflichten der Mitglieder 
	

	1. 
	Alle Mitglieder haben das Recht, am Vereinsleben aktiv teilzunehmen, den Tennissport auf der dem Verein zur Verfügung stehenden Anlage entsprechend den gefaßten Beschlüssen zu betreiben sowie an den vom Verein organisierten sonstigen sportlichen und geselligen Veranstaltungen teilzunehmen.
	

	2. 
	Die Mitglieder haben ihre Verpflichtungen, insbesondere die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Zahlungsverpflichtungen und Arbeitsleistungen, zu erfüllen.
	

	3. 
	Die Aufstellung von Mitgliedern in den Mannschaften des Clubs erfolgt nach dem Leistungsprinzip unter Beachtung mannschaftsdienlicher Aspekte. Darüber entscheidet der Vorstand gemeinsam mit dem Spielausschuss.
	

	
§ 9
Vorstand 
	

	1. 
	Der Vorstand setzt sich aus den 

  Vorstandsmitgliedern mit übergreifendem Aufgabenbereich und 

  Vorstandsmitgliedern mit speziellem Aufgabenbereich zusammen. Zur Unterstützung der Arbeit des Vorstandes werden außerdem Funktionäre und Ausschüsse gewählt bzw. gebildet. 
	

	2. 
	Dem Vorstand im engeren Sinne gehören an:

  der Vorsitzende

  der Stellvertreter

  der Geschäftsführer (Schriftführer)

  der Schatzmeister 
	

	3. 
	Dem Vorstand im weiteren Sinne gehören an:

  der Sportwart

  der Anlagewart 

  der Jugendwart

  der Justitiar

  der Informationsbeauftragte (neu) 
	

	4. 
	Der Vorsitzende, der Stellvertreter, der Geschäftsführer und der Justitiar vertreten die Vereinigung im Rechtsverkehr. Sie sind einzelvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis sind diese Personen an die Beschlüsse des Gesamtvorstandes gebunden. 
	

	5. 
	Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung jeweils auf die Dauer von zwei Jahren. 
	

	
	
	

	6. 
	Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Aufwendungen werden erstattet. Übergegebenenfalls notwendige werdende Vergütungen entscheidet die Mitgliederversammlung.
	

	
§ 10 
Tätigkeit des Vorstandes
	

	1. 
	Die Tätigkeit des Vorstandes beruht grundsätzlich auf der Vereinsgesetzgebung des BGB (§§ 21 bis 79). Der Vorstand führt die Geschäfte des Clubs. Er ist für die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten des Clubs zuständig, die von der Satzung nicht ausdrücklich der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unterstellt sind und führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung durch. 
	

	
	
	

	2. 
	Der Vorstand ist berechtigt, folgende Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen:

  Ausschluss aus dem Club gemäß § 6

  Schadenersatzforderungen bei schuldhaften Beschädigungen oder Veruntreuung 
    von Vereinseigentum sowie bei durch undiszipliniertes Verhalten herbeigeführten
    Strafen/Strafgebühren für den Verein.
    Für Vergehen von Kindern und Jugendlichen haften die Eltern. Kosten, die dem  

    Verein durch undiszipliniertes Verhalten bei Wettkämpfen entstehen und von Dritten  

    gegen den Verein erhoben werden, sind durch den Verursacher zu tragen.
Die Disziplinarmaßnahme ist dem betroffenen Mitglied schriftlich bekannt zu geben. Gegen die Disziplinarmaßnahme kann innerhalb eines Monats beim Disziplinarausschuss Berufung eingelegt werden. Die endgültige Entscheidung trifft der Vorstand. Berufung kann innerhalb von 14 Tagen eingelegt werden (siehe § 12,Ziff.6). Diese Entscheidungen betreffen den vereinsinternen Instanzenzug. Der Gang zu den ordentlichen Gerichten (ordentlicher Rechtsweg) gegen diese Entscheidungen bleibt den Mitgliedern vorbehalten.
	

	3. 
	Der Vorstand kann zur Erfüllung der anfallenden Aufgaben ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden (z.B. Kassenausschuss, Disziplinarausschuss, Spielausschuss, Hausausschuss, Satzungsausschuss, Gesellschaftsausschuss), deren Mitglieder nicht dem Vorstand anzugehören brauchen. Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse beratend teilzunehmen.
	

	4. 
	Der Vorstand kann einzelne Mitglieder mit besonderen Aufgaben betrauen.
	

	5. 
	Die Tätigkeit der Ausschussmitglieder oder der mit besonderen Aufgaben betrauten Mitglieder ist ehrenamtlich. Auslagen werden erstattet. 
	

	
	
	

	
§ 11
Mitgliederversammlung 
	

	1. 
	Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Für sie gelten die Grundsätze der Vereinsgesetzgebung (BGB, §§ 21 bis 79). 
	

	2 
	Nach Ablauf eines jeden Vereinsjahres findet innerhalb der beiden letzten Monate eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, die spätestens zwei Wochen vorher unter Mitteilung der Tagungsordnung schriftlich oder/und durch Aushang einzuberufen ist. 
	

	
	
	

	3. 
	Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. ........
	

	4. 
	Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegt:

  die Wahl des Vorstandes und der wählbaren Ausschüsse des Clubs;

  die Beschlussfassung über
   - die Rechnungslegung für das vergangene Vereinsjahr,
   - die Entlastung des Vorstandes nach Ablauf seiner Amtszeit,
   - Satzungsänderungen oder Satzungsergänzungen;
   - die Genehmigung des Haushaltsvorschlages,
   - die Erhebung eines außerordentlichen Beitrages,
   - die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Beitrage,
   - die etwaige Auflösung des Clubs nach Maßgabe des § 15; 

  ......... 
	

	5. 
	Der Verstand ist berechtigt, Beschlussfassungen und Wahlen gemäß Absatz 5 auch auf die Tagesordnung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu setzen. 
	

	
	
	

	6. 
	Die auf der Grundlage der Satzung gefassten Beschlüsse sind vereinsverbindlich und schreiben die Anwendung der Satzung auf das Vereinsgeschehen fort. Die Protokolle sind bekannt zu machen und aufzubewahren. 
	

	
§ 12
Ausschüsse 
	

	1. 
	Zur Wahrnehmung interner Angelegenheiten sowie zur Erfüllung anfallender Aufgaben werden von der Mitgliederversammlung Ausschüsse gewählt bzw. vom Vorstand ständig oder zeitweilige Ausschüsse gebildet. 
	

	2. 
	Zu wählende Ausschüsse sind:

  der Kassenausschuss

  der Disziplinarausschuss. 
	

	3. 
	Ständige Ausschüsse sind:

  der Spielausschuss

  der Hausausschuss. 
	

	4. 
	Zeitweilige Ausschüsse sind:

  der Satzungsausschuss

  der Gesellschaftsausschuss. 
	

	5 
	Der Kassenausschuss wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er besteht mindestens aus zwei Clubmitgliedern, die nicht dem Vorstand oder einem anderen gewählten Ausschuss angehören dürfen....................... 
	

	
	
	

	7. 
	Der Spielausschuss wird vom Vorsitzenden geführt. Ihm gehören der Sportwart, der Jugendwart, der Frauenwart und alle Mannschaftsleiter an. 
Er ist verantwortlich für den Wettkampfbetrieb im Club und außerhalb des Clubs, für die Ranglistenerarbeitung, für die Mannschaftsaufstellungen und -meldungen. 
	

	
	
	

	8. 
	Falls nicht ausdrücklich angemerkt, können verschiedene Tätigkeiten auch in Personalunion wahrgenommen werden. 
	

	
§ 13
Aufnahmegebühr und Beiträge 
	

	1. 
	Die Aufnahmegebühr und die Jahresbeiträge werden jährlich neu und differenziert festgelegt. Darüber beschließt die Mitgliederversammlung. 
	

	2. 
	Gebühren und Beiträge werden so bemessen, dass die Tennisanlage erhalten oder auch modernisiert und der Spielbetrieb finanziert werden kann. 
	

	3. 
	Gebühren, Beiträge und Pflichtleistungen der Mitglieder sind nach der Beschlussfassung in einer die Satzung begleitenden Gebührenordnung festzuschreiben. 
	

	
§ 14
Haftung des Clubs 
	

	1. 
	Der Club haftet seinen Mitgliedern nicht

  für Unfälle und Schäden, die diese in Ausübung ihrer sportlichen Betätigung erleiden
    oder herbeiführen

  für alle auf dem Gelände oder in den Räumen des Clubs abhanden gekommen oder
   beschädigten Gegenstände. 
	

	
§ 15
Satzung und Gerichtsstand 
	

	1. 
	Über Änderungen der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertel-Mehrheit. Die beantragten Änderungen und Ergänzungen der Satzung sind zur Mitgliederversammlung schriftlich vorzulegen. 
	

	2. 
	Die erste Satzung des Clubs wurde am 06.04.1990 von der Gründungsversammlung beschlossen. 
	

	3. 
	Diese Satzung wurde nach zwei Wahlperioden überarbeitet, von der Mitgliederversammlung am (16.06.1994) beschlossen und am 30.08.1994 in das Vereinsregister VR 68 eingetragen. 
	

	4. 
	Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 02.11.1998 hat der Tennisclub Akademik 90 Dresden e.V. seinen Namen geändert in Tennisclub Dresden - Seidnitz e.V. und die vorliegende Satzung entsprechend präzisiert. 
	

	5. 
	Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern, auch den ausgeschiedenen, ist das Amtsgericht Dresden.
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


